
Anlage A zur V/0066/2019 
Kurzüberblick 

Mit der Vorlage soll der Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Stadthauses 3 getroffen wer-
den. Analog zur Vorgehensweise beim Stadthaus 3 sollen Bau und Betrieb des Gebäudes durch 
die Stadtwerke Münster GmbH übernommen werden, die Stadt tritt als Mieterin der neuen Büro-
flächen auf.  

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Die Vorlage verfolgt das Ziel aus dem ISM-Leitprozess: 

 Wir wollen das Zentrum für Verwaltungen und Institutionen sowie für öffentliche und private 
Dienstleistungen in Westfalen bleiben und an ihrer Modernisierung aktiv mitwirken 

 

Teilziele sind die wirtschaftliche Optimierung der Büroflächen der Verwaltung und die Verbesse-
rung der Erreichbarkeit der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. 

 
Die Teilziele werden mit der Schaffung des neuen Standortes und der Reduzierung dezentraler 

Verwaltungseinheiten erreicht.  

 

Finanzierung 

Produktgruppe:   

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

Es entstehen zurzeit durch die Investition keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt der 
Stadt Münster. Spätere Belastungen durch die Anmietung sind zu gegebener Zeit zu quantifizieren. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

X vollständig frei-
willig 

Auf Grund des Aufgabenzuwachses und der dadurch entstandenen und noch entstehenden Mehr-
bedarfe für Büroraum ist die Schaffung eines weiteren zentralen Verwaltungsstandortes wirtschaft-
lich sinnvoll.  

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

keine 
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